
mißtrauische Empirie“ ist und daß die „Geringschät
zung der Theorie“ der „sicherste Weg“ ist, „naturali
stisch und damit falsch zu denken“15.
Um Tatsachen in ihrem System oder ihrem Wesen zu 
erkennen, bedarf es eines wissenschaftlichen Systems 
von Erkenntnissen, also der Theorie, die ihrerseits des 
Sytems der Tatsachen bedarf. Partei- und Staatsfüh
rung haben wiederholt nachdrücklich auf die Bedeu
tung der Theorie hingewiesen. So unterstrich Walter 
U l b r i c h t  auf der Babelsberger Konferenz im Jahre 
1958, daß die Fragen der Staats- und Rechtswissen
schaft nur dann richtig gestellt werden können, wenn 
die marxistisch-leninistische Theorie den Ausgangs
punkt bildet16.
Bekannt ist z. B., daß ein revolutionärer Dichter wie 
Maxim Gorki, der das praktische Leben im vorrevolu
tionären Rußland wie kaum ein zweiter kannte, sich 
in der Einschätzung der Oktoberrevolution zunächst 
irrte und später bekennen mußte, daß Lenin, der in
folge Emigration und anderer Umstände zwar nicht 
diese unmittelbare Kenntnis, aber die theoretische Er
kenntnis der Wirklichkeit durch die analysierten Ge
setzmäßigkeiten besaß, ihr deshalb viel näher stand 
und auch zur rechten Zeit die richtigen Entschlüsse 
treffen konnte17.
Theoretische Diskussionen über das Wesen des sozia
listischen Rechts, seinen Klassencharakter, über die mit 
ihm zu verbindenden Zielsetzungen sind deshalb von 
keiner geringen praktischen Auswirkung — ermöglicht 
doch allein der richtige theoretische Ausgangspunkt, die 
Wirklichkeit, d. h. die Einheit von Erscheinung und 
Wesen, wahrhaftig zu analysieren und zutreffend zu 
erfassen; er ist so unerläßliche Grundlage des bewuß
ten Handelns.
Die neue gesellschaftliche Totalität des entwickelten so
zialistischen Systems verlangt ein weitaus umfassende
res theoretisches Eindringen in die neuen Gesetzmäßig
keiten. Jede Form bloßen empirischen Herangehens ver
engt sofort den Blick; sie läßt die Gesamtheit außer 
acht und wird der gesellschaftlichen Verantwortung für 
das Ganze ebensowenig gerecht wie eine theoretische 
Auffassung, die das Recht auf den bloßen Regelcharak
ter reduziert. Das ist heute mehr denn je spürbar. Die 
Durchsetzung des ökonomischen Systems, des Bildungs
systems, der Strukturpolitik, der Hochschulreform, die 
Verkettung der Produktion in den verschiedensten For
men, besonders im Hinblick auf ein Finalprodukt, der 
neue Zusammenhang von Wissenschaft und Produktion, 
die horizontale und vertikale Verflechtung der Volks
wirtschaft — diese und viele andere gesellschaftliche 
Prozesse und Erscheinungen lassen den qualitativ neuen 
Grad sozialistischer gesellschaftlicher Verdichtung her
vortreten. Sie sind Ausdrucksformen der sozialistischen
15 Engels, Dialektik der Natur, in: Marx / Engels, Werke. Bd. 20, 
Berlin 1962, S. 345/46.
16 w. Ulbricht, „Die Staatslehre des Marxismus-Leninismus 
und ihre Anwendung in Deutschland“, in: Die Entwicklung des 
deutschen volksdemokratischen Staates 1945-1958, Berlin 1958, 
S. 601 ff. <678 f.).
17 Vgl.: Lenin und Gorki. Eine Freundschaft in Dokumenten, 
Berlin 1964, S. 319/20. In einem Brief Gorkis an I. A. Grusdcw 
heißt es:
„Am Beispiel .unserer Meinungsverschiedenheiten1 wird sehr 
geschickt die politische Weisheit Wladimir Lenins gezeigt, sein 
ganz erstaunlicher Scharfblick. Die Bedeutung dieser .Mei
nungsverschiedenheiten1 ist meiner Ansicht nach sehr groß 
und kann als Thema für einige philosophische Betrachtungen 
dienen, denn grob .empirisch1, was die Kenntnis der Wirklich
keit anbelangt, war ich sicherlich .erfahrener1 als er. aber ihm 
— dem .Theoretiker1 - war die russische Wirklichkeit uner
meßlich gründlicher und besser vertraut, obwohl er mehr als 
einmal darüber klagte, daß er sie nur .wenig1 kenne.
Mir scheint, daß hier der .Widerspruch1 nicht nur auf der 
unterschiedlichen Erkenntnisfähigkeit des Verstandes und der 
unumstößlichen Richtigkeit der Theorie beruhte, sondern auch 
auf irgend etwas außer dem Genannten. Dieses .Etwas1 kann 
die Höhe des Beobachtungsstandpunktes sein, die nur möglich 
1st, wenn man die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, die Gegen
wart aus der Perspektive der Zukunft zu betrachten ...“

Menschengemeinschaft. Eines greift stärker denn je ins 
andere.
In welchem Maße das sozialistische gesellschaftliche 
System qualitativ neue theoretische Einsichten erforder
lich macht, ist auf dem VII. Parteitag der SED, in den 
Marx-Sessionen und auf der 9. Plenartagung des Zen
tralkomitees durch die Parteiführung nachgewiesen 
worden.
Wenn in den vorstehenden Ausführungen wiederholt 
die Rede von der höheren gesellschaftlichen Verdich
tung ist, so kann das genauso gut mit dem Begriff der 
Menschengemeinschaft oder auch der sozialistischen Ko
operation bezeichnet werden. Dabei wird sofort ersicht
lich, von welch großer praktischer Bedeutung das rich
tige theoretische Erfassen der Kooperation ist — nicht 
zuletzt auch für die Rechtsprechung, denn sie hat es 
beständig mit Problemen der Gemeinschaftlichkeit und 
ihren Störungen zu tun. Hierfür ist es sicher unzu
reichend, wenn die Kooperation ganz allgemein als „so
ziale Wechselwirkung“ oder als „Austauschprozeß 
menschlicher Wesenskräfte“ oder ähnlich beschrieben 
wird18, weil damit der Eindruck entstehen könnte, als 
sei dieser Prozeß nicht beeinflußt durch die sozialen 
Bedingungen der Klassenverhältnisse, also mehr oder 
weniger eine neutrale, allgemeinmenschliche Bezie
hung.
Die sozialistische Kooperation, die sich in den ver
schiedensten Formen, gleich, ob in zwischenbetrieb
lichen und zwischengenossenschaftlichen Formen, in 
Mietergemeinschaften und anderen, vollzieht, kann je
doch nur als ein planmäßiges, koordiniertes und gesell
schaftlich bewußtes Zusammenwirken begriffen wer
den, das auf die perspektivischen Ziele gerichtet sein 
muß. Wesentlich ist also nicht das Zusammenwirken 
schlechthin, sondern die geforderte und dabei zugleich 
zu formende gesellschaftliche Bewußtheit. Diese Be
wußtheit zielt auf ein gesellschaftlich integratives Han
deln. Diese Integration zu realisieren, ist Zielsetzung 
des sozialistischen Rechts. Das wird in Rechtsvorschrif
ten direkt zum Ausdruck gebracht und ist auch in der 
Praxis längst in diesem Sinne erprobt. Das läßt sich in 
der Einheit von Recht und Pflicht, von Recht und 
Moral, an den vielfältigen Formen der sozialistischen 
Demokratie, den Mitgestaltungsformen, der Wiederein
gliederung, der Bindung an den Arbeitsplatz und der 
Bürgschaft für Straffällige u'ie an vielen anderen Er
scheinungen nachzuweisen.
Wenn von den sozialistischen Gesetzmäßigkeiten als 
der objektiven Grundlage des sozialistischen Rechts ge
sprochen wird, so werden darunter häufig nur die öko
nomischen Gesetzmäßigkeiten verstanden, die dann oft 
noch auf die Warenproduktion, das Wertgesetz, die 
Verteilung nach der Leistung reduziert werden. Aber 
nicht allein sie — das sollte mit dem bisher Gesagten 
belegt werden — bilden diese Grundlage. Das hieße 
sonst, die grundlegenden politischen Gesetzmäßigkeiten 
auszuklammern. Das würde die Beziehungen von Indi
viduum und Gesellschaft, Staat und Bürger, die Gesetz
mäßigkeiten der Herausbildung einer neuen, sozialisti
schen Kultur, Bildung, Bewußtheit, der Herausbildung 
neuer zwischenmenschlicher Beziehungen, der Formung 
sozialistischer Persönlichkeiten gleichermaßen betref
fen.
Es führt deshalb zu fehlerhaften Schlußfolgerungen, 
wollte man — wie das verschiedentlich geschehen 
ist19 — die Existenz des sozialistischen Rechts vorrangig

48 So z. B. Hiebsch / Vorwerg, Einführung in die marxistische 
Sozialpsychologie, Berlin 1966, S. 28 L, 53, 55.
19 So U. J. Heuer. „Die Funktion des Rechts im entwickelten 
gesellschaftlichen System des Sozialismus“, NJ 1967 S. 657; der
selbe, Demokratie und Recht im neuen ökonomischen System, 
Berlin 1965. Vgl. hiergegen die Polemik von Hancy, Sozia
listisches Recht und Persönlichkeit, Berlin 1967, S. 166 ff. Auf
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